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9 Soziale Sicherung

9.1 Entwicklung des Systems der sozialen Sicherung

Die Sozialgesetzgebung in Deutschland hat das Ziel, allen B�rgerinnen und B�rgern
ein menschenw�rdiges Dasein zu sichern. Hierzu gehçren das Schaffen von gleichen
Voraussetzungen f�r die freie Entfaltung der Persçnlichkeit, insbesondere auch f�r
junge Menschen, sowie der Schutz und die Fçrderung der Familie. Des Weiteren soll
allen ermçglicht werden, den Lebensunterhalt durch eine frei gew�hlte T�tigkeit zu
erwerben, und besondere Belastungen des Lebens sollen abgewendet oder ausge-
glichen werden.

Ein hoher Anteil der Ausgaben der çffentlichen Haushalte (einschl. der Sozialversi-
cherungstr�ger und der Bundesagentur f�r Arbeit) fließt daher heute in die soziale
Sicherung. Seit einigen Jahren wird jedoch – auch angesichts von Finanzierungs-
problemen – eine rege Debatte �ber notwendige Reformen gef�hrt. Aktuelle Bei-
spiele hierf�r sind die zum 1. Januar 2005 beschlossene Zusammenf�hrung von
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, die Diskussionen um die Ausgestaltung der Alters-
vorsorge und die Finanzierung der Krankenversicherung.

9.2 Das Sozialbudget

Einen �berblick �ber das System der sozialen Sicherung bietet das Sozialbudget der
Bundesregierung. Hier werden j�hrlich die verschiedenen Leistungen des Sicherungs-
systems zusammengestellt. Außerdem ist die Hçhe der jeweiligen Finanzierung durch
çffentliche Zuweisungen sowie durch die Beitr�ge der Versicherten und der Arbeit-
geber ablesbar.

Um eine Vergleichbarkeit der einzelnen Bereiche untereinander und mit den umfas-
senderen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu ermçglichen, mussten f�r die
Darstellung im Sozialbudget die Leistungen bereinigt werden. So werden in dieser
Darstellung beispielsweise die Sozialleistungen insgesamt um die Selbstbeteiligung
der Leistungsempf�ngerinnen und -empf�nger und um die Beitr�ge des Staates zur
Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung f�r Empf�nger/-innen so-
zialer Leistungen bereinigt. Durch diese und andere Bereinigungen weichen die Leis-
tungsangaben, z.B. zur Rentenversicherung, von der in den Kapiteln 9.4 bis 9.11
dargestellten Hçhe der Ausgaben ab. Die Leistungen des Sozialbudgets insgesamt
beliefen sich 2003 f�r Deutschland auf rund 733 Mrd. Euro. Die Sozialleistungsquote,
das Verh�ltnis dieser Sozialleistungen zum Bruttoinlandsprodukt, betrug 2003 f�r
Deutschland 32,6 %.



Tab. 1: Leistungen des Sozialbudgets 2003

Institution Leistungen
insgesamt

%

Finanzierung durch

Beitr�ge der Zuweisungen
aus çffent-

lichen MittelnVersicherten Arbeitgeber

Mrd. EUR % Mill. EUR

Sozialbudget insgesamt1 732,8 100 221519 237734 272738

Allgemeine Systeme 483,8 66,0 213651 158457 104310
Rentenversicherung 238,5 32,5 84651 72909 78780
Private Altersvorsorge – – 640 – –
Krankenversicherung 143,3 19,6 92033 45354 1275
Pflegeversicherung 17,4 2,4 10874 5781 –
Unfallversicherung 11,3 1,5 1405 9092 496
Arbeitsfçrderung 73,3 10,0 24048 25321 23759

Sondersysteme 5,8 0,8 5443 477 2556
Alterssicherung der Landwirte 3,3 0,5 768 – 2556
Versorgungswerke 2,5 0,3 4675 477 –

Leistungssysteme des
çffentl. Dienstes 52,7 7,2 229 21802 27209
Pensionen 35,8 4,9 229 12191 21460
Familienzuschl�ge 7,0 1,0 – – 5675
Beihilfen 9,9 1,4 – 9611 74

Leistungssysteme der
Arbeitgeber 52,6 7,2 2196 56998 688
Entgeltfortzahlung 25,0 3,4 – 25043 –
Betriebliche Altersversorgung 16,1 2,2 1590 23790 –
Zusatzversorgung 8,7 1,2 606 6905 593
Sonst. Arbeitgeberleistungen 2,7 0,4 – 1260 95

Entsch�digungssysteme 5,6 0,8 – – 5676
Soziale Entsch�digung 4,5 0,6 – – 4575
Lastenausgleich 0,1 0,0 – – 93
Wiedergutmachung 1,0 0,1 – – 863
Sonst. Entsch�digungen 0,1 0,0 – – 145

Fçrder- und F�rsorgesysteme 57,3 7,8 – – 57267
Sozialhilfe2 28,0 3,8 – – 27970
Jugendhilfe 17,9 2,4 – – 17914
Kindergeld 0,1 0,0 – – 134
Erziehungsgeld 3,5 0,5 – – 3481
Ausbildungsfçrderung 1,7 0,2 – – 1667
Wohngeld 5,2 0,7 – – 5209
Fçrderung der Vermçgens-
bildung 1,0 0,1 – – 892

IndirekteLeistungen 75,0 10,2 – – 75032
Steuerliche Maßnahmen
(ohne FLA) 39,0 5,3 – – 38952

Familienleistungsausgleich (FLA) 36,1 4,9 – – 36080
Nachrichtlich3:
Fr�heres Bundesgebiet 567,1 77,4 158130 208225 223483
Neue L�nder und Berlin-Ost 127,3 17,4 24932 29510 49255

1 Einschl. Beitr�ge des Staates. – 2 Einschl. Leistungen an Asylbewerber.
3 Ohne Beitr�ge des Staates.

Quelle: Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales.
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Wer finanziert das soziale Netz? Drei große Beitragszahler sind auszumachen: Der
Staat (Bund, L�nder und Gemeinden), die Arbeitgeber und die privaten Haushalte.

9.3 Die Bestandteile des Sozialbudgets

Mit 66,0 % hatte 2003 das so genannte »Allgemeine System« der sozialen Sicherung,
das die Sozialversicherungen umfasst, den grçßten Anteil am Sozialbudget. Die »in-
direkten Leistungen« waren der zweitgrçßte Posten des Sozialbudgets (10,2 %). Hier-
zu gehçren insbesondere sozialpolitisch motivierte Steuererleichterungen wie das
Splitting-Verfahren f�r Ehegatten und der Familienleistungsausgleich. Die »Fçrder-
und F�rsorgesysteme« bildeten mit einem Anteil von 7,8 % den drittgrçßten Block
imSozialbudget. In diesem Leistungsbereich sind Sozialhilfe, Jugendhilfe, Kinder- und
Erziehungsgeld, Ausbildungsfçrderung, Wohngeld und Vermçgensbildung zusam-
mengefasst.

Durch »Leistungssysteme der Arbeitgeber« wurden insgesamt 52,6 Mrd. Euro auf-
gewendet. Hierzu z�hlen die Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall, die betriebliche
Altersversorgung und die Zusatzversorgung im çffentlichen Dienst sowie sonstige
Arbeitgeberleistungen (z.B. Bereitstellung von Betriebswohnungen). Die »Leistungs-
systeme des çffentlichen Dienstes« hatten 2003 mit 52,7 Mrd. Euro einen Anteil von
7,2 % am Sozialbudget. Wie bei den »Allgemeinen Systemen« steht auch hier die
Altersversorgung, und zwar die des çffentlichen Dienstes, im Vordergrund. Die Be-

Abb. 1: Finanzierung des Sozialbudgets 2003
nach Quellen in Prozent

Quelle: Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit.



deutung der »Entsch�digungssysteme« verliert mit zunehmendem Abstand von den
Ereignissen in der Zeit des Nationalsozialismus 1933 bis 1945 an Gewicht. Durch
finanzielle Entsch�digungen f�r die Opfer der Gewaltherrschaft, des Krieges und
der Kriegsfolgen versucht der Staat, einen materiellen Beitrag zur Wiedergutmachung
zu leisten. 2003 wurden 5,6 Mrd. Euro f�r Entsch�digungen verschiedener Art aus-
gegeben.

Die so genannten »Sondersysteme«, d.h. die Alterssicherung der Landwirte (2003:
3,3 Mrd. Euro) und die Versorgungswerke f�r freiberuflich T�tige (2003: 2,5 Mrd.
Euro), umfassten zusammen 0,8 % des Sozialbudgets. Sie dienen in erster Linie
der Altersversorgung dieser Berufsgruppen.

9.4 Gesetzliche Rentenversicherung

Die Alters- und Hinterbliebenensicherung wird in der Bundesrepublik Deutschland
von folgenden Institutionen geleistet: gesetzliche Rentenversicherung, Pensionen im
çffentlichen Dienst, Zusatzversicherung im çffentlichen Dienst, Altershilfe f�r Land-
wirte, Versorgungswerke (z.B. f�r Landwirte), Zusatzversicherung f�r einzelne Berufe
sowie vertragliche und freiwillige Arbeitgeberleistungen.

Wichtigster und umfassendster Bereich ist die gesetzliche Rentenversicherung. 2003
lagen ihre Leistungen bei 239 Mrd. Euro, das sind 32,5 % des Sozialbudgets. Im Jahr
2000 gab es rund 43,2 Mill. Versicherte in den drei Zweigen der Rentenversiche-
rung (Rentenversicherung der Arbeiter, der Angestellten, knappschaftliche Renten-
versicherung).

Von denMitte 2003 gezahlten 23,7 Mill. Renten waren 76 % Versichertenrenten, 24 %
gingen an die Hinterbliebenen der Versicherten (Hinterbliebenenrente). Von den Ge-
samtausgaben f�r Leistungen waren die Rentenzahlungen mit 212,4 Mrd. Euro 2003
der grçßte Posten. Dar�ber hinaus wurden 16,3 Mrd. Euro f�r die Krankenversiche-
rung der Rentner aufgebracht und weitere 5,1 Mrd. Euro f�r Leistungen zur Teilhabe.

Die durchschnittliche monatliche Versichertenrente in der Rentenversicherung der
Arbeiter lag 2003 f�r M�nner bei 996 Euro, f�r Frauen bei 524 Euro. In der Angestell-
tenversicherung bekam ein Mann durchschnittlich 1167 Euro, eine Frau 627 Euro. Der
Unterschied in der Rentenhçhe ergibt sich unter anderem dadurch, dass die heute
anspruchsberechtigten Frauen im Verlauf ihres Arbeitslebens im Durchschnitt gerin-
ger entlohnte T�tigkeiten ausf�hrten. Außerdem haben viele Frauen – vor allem aus
famili�ren Gr�nden – ihre Erwerbst�tigkeit zeitweise unterbrochen oder fr�hzeitig
beendet.

Die Renten in Deutschland sind in ihrer Hçhe breit gestreut. Im Jahr 2004 waren
Versichertenrenten bei M�nnern von 1253 Euro und mehr am h�ufigsten (27,3 %),
bei den Versichertenrenten der Frauen war die Grçßenklasse von 501 Euro bis 752
Euro am h�ufigsten anzutreffen (31,0 %).
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Tab. 2: Gesetzliche Rentenversicherung 2003

Deutschland Rentenversicherung der Knappschaft-
liche Renten-
versicherungArbeiter Angestellten

1000
Rentenbestand1 23740 13328 9415 997

Mrd. EUR
Einnahmen1 248,9 118,5 115,5 14,9
Darunter Beitr�ge (Soll) 169,4 67,6 100,8 1,0

Ausgaben 251,6 119,6 117,1 14,9

EUR
Durchschnittliche Versichertenrente1

Frauen 524 430 627 711
M�nner 996 858 1167 1320

1 Quelle: Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales.

Die Rentenversicherung finanziert sich seit der Rentenreform von 1957 nach dem so
genannten »Umlageverfahren«. Das bedeutet, dass die Besch�ftigten von heute im
Rahmen des »Generationenvertrages« die Renten f�r die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer von gestern bezahlen.

Die Beitr�ge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sind die wichtigste Finanzierungs-
quelle der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Beitragshçhe betr�gt momentan
19,5 % des Bruttolohns. Durch die Beitragseinnahmen wurden insgesamt rund
70 % der Gesamteinnahmen finanziert. Der Bund leistete Zusch�sse in Hçhe von
25 %. Die �brigen Einnahmen, wie Vermçgensertr�ge oder Erstattungen anderer In-
stitutionen, haben einen nur geringen Anteil an der Gesamtfinanzierung.

Betrachtet man die zentrale Bedeutung der Beitragszahlungen, werden die heute
diskutierten Schwierigkeiten deutlich: Nur solange das Verh�ltnis zwischen Beitrags-
zahlern und Rentenempf�ngern konstant bleibt oder die Zahl der Beitragszahler sogar
grçßer wird, funktioniert das Umlageverfahren ohne grçßere Probleme. Tritt jedoch

Tab. 3: Die Verteilung der Renten nach Betragsgruppen am 1.7.2004

Rentenbetrag
in EUR/Monat
von … bis unter …

Versichertenrenten Renten wegen Todes

M�nner Frauen Witwen-/Witwerrenten
1000 % 1000 % 1000 %

unter 50 94 1,2 81 0,8 180 3,3
50– 251 543 6,7 2376 23,5 817 15,0
251– 501 603 7,4 2370 23,5 1385 25,5
501– 752 956 11,8 3136 31,0 1991 36,6
752–1002 1665 20,5 1502 14,9 893 16,4

1002–1253 2048 25,2 466 4,6 147 2,7
1253 und mehr 2216 27,3 171 1,7 23 0,4
Insgesamt 8125 100 10102 100 5436 100

Quelle: Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales.



eine Entwicklung ein, in deren Folge dieses Verh�ltnis ung�nstiger wird, d.h. im Durch-
schnitt immer weniger Beitragszahler f�r die Finanzierung einer Rente aufkommen
m�ssen, sind geeignete Maßnahmen notwendig, durch die die Versorgung der Men-
schen im Alter sichergestellt werden kann.

9.5 Gesetzliche Krankenversicherung

Zur Sicherung im Bereich der Gesundheit dienen folgende Institutionen des Sozial-
budgets: die gesetzliche Kranken- und die Unfallversicherung, die Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber, die Beihilfen im çffentlichen Dienst bei Krank-
heit, Mutterschaft und Tod sowie die Aufwendungen f�r den çffentlichen Gesundheits-
dienst (Beratung und Aufkl�rung in gesundheitlichen Fragen, Verh�tung und Bek�mp-
fung von Krankheiten usw.).

Die gesetzliche Krankenversicherung spielt f�r die finanzielle Absicherung des Krank-
heitsrisikos eine entscheidende Rolle. Pflichtmitglieder sind die in einemArbeiter- oder
Angestelltenverh�ltnis Besch�ftigten, deren regelm�ßiger Jahresverdienst die Bei-
tragsbemessungsgrenze nicht �bersteigt, sowie Rentnerinnen und Rentner, Auszubil-
dende, Studierende und Arbeitslose. Ferner sind die landwirtschaftlichen Unterneh-
mer und ihre mitarbeitenden Familienangehçrigen sowie einige kleinere Gruppen von
Selbstst�ndigen pflichtversichert.

Tab. 4: Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung
in Mrd. EUR

Art der Ausgaben 2002 2003

Ausgaben insgesamt 139,7 140,8
darunter:
Behandlung durch �rzte und Zahn�rzte 30,3 31,3
Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel, Zahnersatz 36,3 37,4
Krankenhausbehandlung 44,9 45,3
Krankengeld 7,6 7,0
Verwaltungskosten 8,0 8,2

Quelle: Bundesministerium f�r Gesundheit.

Im Jahresdurchschnitt standen 2003 insgesamt 70,0 Mill. B�rgerinnen und B�rger
unter dem Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung. Rund 29,0 Mill. waren
Pflichtmitglieder, 5,1 Mill. freiwillige Mitglieder und 16,7 Mill. Rentnerinnen bzw. Rent-
ner. 19,7 Mill. waren als Familienangehçrige mitversichert.

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung beliefen sich 2003 nach der
Berechnung f�r das Sozialbudget auf rund 143 Mrd. Euro; das entspricht einem Anteil
von 19,6 % am Sozialbudget. Den st�rksten Kostenblock bildeten – wie Tabelle 4
zeigt – die Krankenhausbehandlungen mit rund 45,3 Mrd. Euro.
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9.6 Soziale Pflegeversicherung

Seit 1995 ist das Sozialsystem mit der Pflegeversicherung um eine weitere S�ule
erg�nzt worden. Sie soll Schutz vor den finanziellen Folgen der Pflegebed�rftigkeit
bieten. Ihre Leistungen sollen den Betroffenen ein mçglichst selbstst�ndiges und
selbstbestimmtes Leben erlauben. Die Pflegeversicherung ist eine Pflichtversiche-
rung – gesetzlich Versicherte sind in der Regel �ber ihre Krankenkasse in der zuge-
hçrigen Pflegekasse versichert, privat Versicherte bei ihrem privaten Versicherungs-
unternehmen. Seit April 1995 gibt es Leistungen f�r die h�usliche (ambulante) Pflege,
seit Juli 1996 auch f�r die station�re Pflege in Heimen. Die Hçhe der Zahlungen der
gesetzlichen Pflegeversicherung richtet sich nach dem jeweiligen Hilfebedarf, der in

drei Stufen eingeteilt ist. Zudem ist entscheidend, ob ambulante, teilstation�re oder
station�re Pflege erfolgt. F�r die station�re Pflege liegen die monatlichen Leistungen
der Pflegeversicherung bei bis zu 1688 Euro. In der ambulanten Pflege unterschei-
det man Pflegegeld und Pflegesachleistungen. Bei Pflegesachleistungen erfolgt die
Pflege durch einen Vertragspartner der Pflegekassen, z.B. durch eine Sozialstation.
Mit dem Pflegegeld kann der oder die Betroffene die pflegerische Versorgung, z.B.
durch Angehçrige, selbst sicherstellen. Pflegegeld wird monatlich bis zu 665 Euro
gew�hrt, Pflegesachleistungen bis zu einem Wert von 1918 Euro. Kombinationen
aus Geld- und Sachleistungen sind bei ambulanter Pflege mçglich.

2003 waren in der sozialen Pflegeversicherung 70 Mill. Personen versichert. Wie die in
zweij�hrlichem Rhythmus erhobene Statistik zeigt, erhielten Leistungen aus der Pfle-

Abb. 2: Leistungsempf�nger/-innen der sozialen Pflegeversicherung 2004
nach Leistungsarten in Prozent

Quelle: Bundesministerium f�r Gesundheit und soziale Sicherung.



geversicherung 1,90 Mill. Pflegebed�rftige. 1,28 Mill. (67,6 %) von ihnen wurden am-
bulant versorgt und 0,61 Mill. (32,4 %) station�r. 51,2 % der Pflegebed�rftigen erhiel-
ten Leistungen der niedrigsten Leistungsstufe: der Pflegestufe I. Der Pflegestufe II
waren 35,8 % zugeordnet und der Stufe III (einschl. H�rtef�lle) 12,9 %. Von den Aus-
gaben entfielen 46,7 % auf Leistungen im Bereich der vollstation�ren Pflege. 23,4 %
wurden f�r Pflegegeld und 13,5 % f�r Pflegesachleistungen verwendet. 16,4 % ent-
fielen auf �brige Leistungsausgaben sowie Verwaltungs- und sonstige Ausgaben.

Im Sozialbudget sind die Leistungen der Pflegeversicherung 2003 mit 17,4 Mrd. Euro
verbucht. Dies entspricht einem – verglichen mit der Renten- bzw. Krankenversiche-
rung – eher geringen Anteil von 2,4 %. Finanziert wird die Pflegeversicherung je zur
H�lfte durch die Beitr�ge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Um den Beitrag von
Arbeitgeberseite zu gew�hrleisten, war in denmeisten Bundesl�ndern ein gesetzlicher
Feiertag im Jahr weggefallen. Bis Mitte 1996 lag der Beitrag bei einem Prozent des
Bruttoarbeitsentgelts, mit der Einf�hrung der station�ren Pflegeleistungen wurde er
auf 1,7 % erhçht. Die Rentnerinnen und Rentner zahlen seit dem 1. Januar 2005 den
vollen Beitragssatz von 1,7 %. Zur Finanzierung der Pflegeversicherung werden keine
çffentlichen Mittel zugewiesen.

9.6.1 Pflege in Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten

Rund die H�lfte (53 %) der gesamten Pflegebed�rftigen wurde 2003 durch ambulante
Pflegedienste oder Pflegeheime betreut. Bundesweit wurden in den gut 9700 Pfle-
geheimen rund 640000 Pflegebed�rftige versorgt. Im Schnitt wurden somit in einem
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Abb. 3: Ausgaben1 der sozialen Pflegeversicherung 2004
in Prozent

1 Vorl�ufiges Ist-Ergebnis ohne Ber�cksichtigung der zeitlichen Rechnungsabgrenzung.
Quelle: Bundesministerium f�r Gesundheit und soziale Sicherung.
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Pflegeheim 66 Pflegebed�rftige betreut. Monatlich entrichteten die Pflegebed�rftigen
in der hçchsten Pflegeklasse im Mittel rund 2680 Euro an das Heim f�r Pflege und
Unterbringung.

In den Heimen waren 511000 Personen besch�ftigt. Knapp die H�lfte der Besch�f-
tigten (42 %) arbeitete in Vollzeit. Von den im Bereich Pflege und Betreuung T�tigen
hatten 31 % eine Ausbildung als Altenpflegerin bzw. Altenpfleger.

Durch die 10600 ambulanten Dienste wurden im selben Jahr rund 450000 Pflege-
bed�rftige betreut; das sind durchschnittlich 42 Pflegebed�rftige je Pflegedienst. Von
den 200900 Besch�ftigten war die Mehrheit (68 %) in Teilzeitbesch�ftigung t�tig. Im
ambulanten Bereich war »Krankenschwester/-pfleger« der wichtigste Ausbildungs-
beruf: 36 % des Pflegepersonals in der Grundpflege besaßen diesen Abschluss.

9.7 Arbeitsfçrderung

ZumMaßnahmenkatalog der Arbeitsfçrderung gehçren neben Leistungen bei Arbeits-
losigkeit (Zahlung von Arbeitslosengeld und -hilfe) und bei Zahlungsunf�higkeit des
Arbeitgebers (Konkursausfallgeld) auch Maßnahmen zum Erhalt und zur Schaffung
von Arbeitspl�tzen (Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld), die Arbeitsvermittlung so-
wie die Fçrderung der beruflichen Bildung und die Gew�hrung von berufsfçrdernden
Leistungen zur Rehabilitation. Somit werden �ber den 1927 eingef�hrten Versiche-
rungsschutz bei Arbeitslosigkeit hinaus zus�tzliche Akzente der Arbeitsmarktpolitik
gesetzt: gezielte Fçrderungsmaßnahmen zur beruflichen Qualifizierung von Personen
ohne Besch�ftigung gewannen in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeu-
tung.

Die Ausgaben f�r die Arbeitsfçrderung der Bundesagentur f�r Arbeit und des Bundes
zusammen betrugen 2004 rund 54,5 Mrd. Euro. Ein Jahr zuvor waren es 56,9 Mrd.
Euro. Im Jahr 2004 wurden von den Gesamtausgaben 29,1 Mrd. Euro f�r Arbeitslo-
sengeld und 18,8 Mrd. Euro f�r Arbeitslosenhilfe aufgewendet. Zusammen flossen so
64,2 % der Ausgaben der Bundesagentur f�r Arbeit in die unmittelbare Unterst�tzung
von Arbeitslosen. Dabei erhielten im Jahresdurchschnitt 2004 rund 1,8 Mill. Menschen
Arbeitslosengeld und 2,2 Mill. Arbeitslosenhilfe. Das bedeutet, dass von den 4,38 Mill.
Arbeitslosen 92 % Anspruch auf Leistungen hatten, jeder Zwçlfte (8 %) ging leer aus.
Gr�nde hierf�r waren, dass die Betroffenen aufgrund zu kurzer vorhergehender Be-
sch�ftigungszeit keinen Anspruch auf diese Leistungen erworben hatten, die An-
spruchsfrist abgelaufen war oder keine Bed�rftigkeit anerkannt wurde.

Der Umfang der Leistungen liegt beim Arbeitslosengeld f�r Arbeitslose mit Kindern
bei 67 % des letzten Nettoeinkommens und f�r Arbeitslose ohne Kinder bei 60 %.
Die Arbeitslosenhilfe betr�gt 57 % des letzten Nettoeinkommens f�r Hilfeempf�nger
mit Kindern bzw. 53 % f�r Personen ohne Kinder.

Die Ausgaben der Arbeitsfçrderung werden �berwiegend durch die Beitr�ge von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern zur Arbeitslosenversicherung finanziert. Der Beitrags-



satz liegt bei 6,5 % des Bruttoarbeitsentgelts. Hiervon tragen Besch�ftigte und Arbeit-
geber jeweils die H�lfte. Von Arbeitgeberseite werden außerdem Umlagen erhoben,
die zur Finanzierung des Konkursausfallgeldes und der Winterbau-Umlage dienen.
Dar�ber hinaus tr�gt der Bund die Arbeitslosenhilfe; er ist auch verpflichtet, Darlehen
und Zusch�sse zu gew�hren, wenn die Bundesagentur f�r Arbeit ihre Leistungen nicht
aus eigenen Einnahmen und ihrer R�cklage finanzieren kann.

Tab. 5: Daten der Arbeitsfçrderung 2003 und 2004

2003 2004

1000
Arbeitslose 4376,8 4381,0
Empf�nger/-innen von Arbeitslosengeld 2024,5 1845,0
Empf�nger/-innen von Arbeitslosenhilfe 2027,7 2193,9

Mill. EUR
Einnahmen der Bundesagentur f�r Arbeit 50635 50315
darunter Beitr�ge 47337 47211
Ausgaben der Bundesagentur f�r Arbeit 56850 54490
darunter:
Arbeitslosengeld 29048 29072
Kurzarbeitergeld, Strukturanpassungs-,
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 2961 2248

Mittel des Bundes
Ausgaben insgesamt 16834 20041
darunter:
Arbeitslosenhilfe 16532 18758

Quelle: Bundesagentur f�r Arbeit.

9.8 Kindergeld/Familienleistungsausgleich

Das Kindergeld sowie der Kinder- und Betreuungsfreibetrag dienen der Steuerfrei-
stellung des Existenzminimums f�r Kinder bei der Einkommensteuer und der Familien-
fçrderung. Soweit die Wirkung des Kindergeldes �ber die Steuerfreistellung hinaus-
geht, ist es ein Zuschuss zum Unterhalt der Kinder und damit ein Beitrag zur sozialen
Gerechtigkeit und zu mehr Chancengleichheit im Rahmen des Familienleistungsaus-
gleichs. Ob der Bezug von Kindergeld oder der Steuerfreibetrag g�nstiger ist, wird bei
der Veranlagung zur Einkommensteuer gepr�ft. Dabei wird das Kindergeld mit der
Entlastung durch die Kinderfreibetr�ge verrechnet.

Wer Kinder hat und in Deutschland wohnt oder im Ausland wohnt, aber in Deutschland
entweder unbeschr�nkt einkommensteuerpflichtig ist oder entsprechend behandelt
wird, hat Anspruch auf Kindergeld bzw. den Kinderfreibetrag. Dies gilt ebenso f�r
Eltern mit einer ausl�ndischen Nationalit�t, wenn sie eine g�ltige Aufenthaltsberech-
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tigung oder Aufenthaltserlaubnis besitzen. Wer im Ausland wohnt und in Deutsch-
land nicht unbeschr�nkt steuerpflichtig ist, kann Kindergeld als Sozialleistung nach
dem Bundeskindergeldgesetz erhalten, wenn er

– in einem Versicherungspflichtverh�ltnis zur Bundesagentur f�r Arbeit steht oder

– als Entwicklungshelfer oder Missionar t�tig ist oder

– Rente nach deutschen Rechtsvorschriften bezieht, Staatsangehçriger eines Mit-
gliedstaates der Europ�ischen Union bzw. des Europ�ischen Wirtschaftsraumes
ist und in einem der Mitgliedstaaten lebt.

Das Kindergeld wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres f�r alle Kinder gezahlt.
Vollj�hrige junge Menschen kçnnen unter bestimmten Voraussetzungen bis zur Voll-
endung des 27. Lebensjahres weiter Kindergeld erhalten, z.B. wenn sie sich noch in

Tab. 6: Kindergeld (ohne çffentlichen Dienst)

2003 2004

Ins-
gesamt

Deutsche Ausl�nder/
-innen

Ins-
gesamt

Deutsche Ausl�nder/
-innen

1000
Berechtigte1 9118 8076 1042 9193 8126 1067
Kinder insgesamt1 15163 13213 1950 15264 13266 1999
davon waren:
1. Kind 9032 7996 1036 9119 8058 1062
2. Kind 4507 3910 597 4526 3913 613
3. Kind 1194 977 218 1189 967 223
4. und weitere Kinder 430 331 99 428 328 100

Mill. EUR
Ausgezahlte Betr�ge2 28880 25151 3728 29020 25218 3802

1 Stand: Dezember 2004.
2 Seit 1996 kçnnen Familien alternativ zwischen dem Bezug von Kindergeld oder einem Steuerfrei-

betrag w�hlen. – Ausgezahlte Betr�ge mit Kindergeldzuschlag f�r geringverdienende Familien im
Laufe des Jahres.

Quelle: Bundesagentur f�r Arbeit.

der Schul- oder Berufsausbildung befinden. Ohne altersm�ßige Begrenzung kçnnen
Kinder, die wegen kçrperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande
sind, sich selbst zu unterhalten, ber�cksichtigt werden.

9,2 Mill. Berechtigte bezogen im Jahr 2004 Kindergeld f�r 15,3 Mill. Kinder. Hinzu
kommen die Angehçrigen des çffentlichen Dienstes, die das etwaige Kindergeld
von ihren Arbeitgebern direkt erhalten. Von den Empfangsberechtigten (ohne çffent-
lichen Dienst) besaßen 8,1 Mill. die deutsche (88 %) und 1,1 Mill. (12 %) eine ausl�n-
dische Staatsangehçrigkeit.

Die Hçhe des Kindergeldes ist gestaffelt nach der Zahl der Kinder. Von den Kindern,
f�r die im Jahr 2004 Kindergeld gezahlt wurde, waren 60 % Erstkinder, 30 % Zweit-
kinder, 8 % Drittkinder und 3 % vierte und weitere Kinder. Das Geld stammt aus



Bundesmitteln. F�r das Jahr 2004 wurden f�r das erste bis dritte Kind je 154 Euro und
f�r jedes weitere Kind 179 Euro Kindergeld gezahlt. Der insgesamt ausgezahlte Betrag
belief sich auf 29 Mrd. Euro.

9.9 Erziehungsgeld und Elternzeit

Erziehungsgeld und Elternzeit (fr�her: »Erziehungsurlaub«) geben Eltern die Mçglich-
keit, ihr Kind bzw. ihre Kinder w�hrend der ersten Lebensphase bei vollst�ndigem oder
zumindest weitgehendem Verzicht auf Erwerbst�tigkeit zu betreuen. Seit Januar 1986
kçnnen M�tter und V�ter Erziehungsgeld und Elternzeit/Erziehungsurlaub erhalten.
Ebenso wie beim Kindergeld haben ausl�ndische Eltern Anspruch auf Erziehungs-
geld, sofern sie im Besitz einer g�ltigen Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthalts-
erlaubnis sind. Die nachfolgend beschriebenen Regelungen gelten noch bis zum
Jahresablauf 2006. F�r Kinder, die ab dem 1. Januar 2007 geboren werden, gel-
ten die Regelungen zum Elterngeld.

Das Erziehungsgeldgesetz gilt f�r Eltern, Personen mit Personensorgerecht und den
nach dem Gesetz gleichgestellten M�nnern und Frauen, deren Kinder ab dem 1. Ja-
nuar 2001 geboren sind oder die mit dem Ziel der Adoption in Obhut genommen
wurden. Es ermçglicht den Eltern ein monatliches Erziehungsgeld in Hçhe von ma-
ximal 307 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten bzw. von 460 Euro bei einer k�rzeren
Laufzeit von bis zu hçchstens einem Jahr (Budget), die Mçglichkeit einer gemein-
samen Elternzeit von Mutter und Vater, die mçgliche �bertragung einer restlichen
Elternzeit auf die Zeit zwischen der Vollendung des dritten Lebensjahres und der
Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes, den Anspruch auf Teilzeitarbeit
(bis zu 30 Wochenstunden f�r abh�ngig Besch�ftigte) w�hrend der Elternzeit und
die Anspruchsberechtigung nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (ab 1. August
2001) f�r Lebenspartner. Einen Anspruch auf Erziehungsgeld haben auch anerkannte
Asylberechtigte und Fl�chtlinge sowie z.B. in Deutschland lebende B�rgerinnen und
B�rger aus einem Mitgliedstaat der Europ�ischen Union. Das ungek�rzte Erziehungs-
geld betrug bis Ende 2003 in den ersten sechs Lebensmonaten je Kind 307 Euro
monatlich. Hierbei wird jeweils das Mutterschaftsgeld der gesetzlichen Krankenkasse
angerechnet, ebenso bei der Budget-Variante. Danach werden, bis auf wenige Aus-
nahmen, einkommensabh�ngig Abz�ge vorgenommen.

647031 Frauen oder M�nner erhielten 2003 in den ersten sechs Lebensmonaten
nach der Geburt des anspruchsbegr�ndenden Kindes Erziehungsgeld. Von diesen
bekamen 79 % das Erziehungsgeld auch noch �ber den sechsten Lebensmonat
hinaus. 16576 M�nner bezogen 2003 Erziehungsgeld. Damit erfolgten 2,6 % der
Erziehungsgeldzahlungen an M�nner.

Elternzeit wurde 2003 von 353418 abh�ngig besch�ftigten Erziehungsgeldempf�n-
gern im ersten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen (55 % der Erziehungs-
geldberechtigten). Auch wenn Frauen und M�nner in gleichemMaße Anspruch auf die
Gew�hrung von Elternzeit haben, werden diese Leistungen bislang fast ausschließlich
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Tab. 7: Empf�nger/-innen von Erziehungsgeld1

mit und ohne Elternzeit 2003

Insgesamt Frauen M�nner

nach der Staatsangehçrigkeit
Deutsche 546610 533763 12847
Ausl�nder/-innen 100421 96692 3729
Insgesamt 647031 630455 16576

nach der Beteiligung am Erwerbsleben
Abh�ngig Besch�ftigte2 362331 355589 6742
ohne Teilzeitbesch�ftigung 331255 326959 4296
mit Teilzeitbesch�ftigung 31076 28630 2446
Selbstst�ndige und mithelfende
Familienangehçrige 12928 11610 1318
Nichterwerbst�tige 271772 263256 8516

nach der famili�ren Situation
Verheiratet und zusammenlebend 467865 455810 12055
In eingetragener Lebenspartnerschaft 19 19 –
Allein stehend 79145 78191 954
Ehe�hnliche Gemeinschaft 100002 96435 3567

nach Dauer der Elternzeit
bis zum 12. Lebensmonat 50377 49001 1376
�ber den 12. Lebensmonat hinaus 303041 298828 4213

1 Bewilligte Erstantr�ge.
2 Zum Zeitpunkt des Erziehungsgeldbezugs.

Quelle: Bundesministerium f�r Familien, Senioren, Frauen und Jugend.

von Frauen in Anspruch genommen. Nur 7 % der Elternzeit in Anspruch nehmenden
Elternteile gingen 2003 einer Teilzeitbesch�ftigung nach.

9.10 Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung und Leistungen an Asylbewerber

Vorbemerkung:

Mit Einf�hrung des Vierten Gesetzes f�r moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
(»Hartz IV«) sowie des Zwçlften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII »Sozialhilfe«) zum
1. Januar 2005 ergeben sich f�r das Sozialhilferecht sowie f�r die amtliche So-
zialhilfestatistik weit reichende �nderungen. Seitdem erhalten bisherige Sozialhilfe-
empf�nger, die grunds�tzlich erwerbsf�hig sind, sowie deren Familienangehçrige
Leistungen der Grundsicherung f�r Arbeitsuchende nach dem neu geschaffenen
SGB II. Folglich wurde der �berwiegende Teil der Sozialhilfeempf�nger im engeren
Sinne (d.h. Empf�nger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Ein-
richtungen) letztmalig zum Jahresende 2004 in der Sozialhilfestatistik erfasst.



Die statistischen Angaben �ber die zum 1. Januar 2005 in Kraft getretene Grundsi-
cherung f�r Arbeitsuchende werden gem�ß § 53 SGB II von der Bundesagentur f�r
Arbeit zusammengestellt. Die Statistischen �mter des Bundes und der L�nder f�hren
jedoch weiterhin verschiedene Erhebungen zum SGB XII »Sozialhilfe« durch, in wel-
ches das bisherige Bundessozialhilfegesetz (BSHG) zum 1. Januar 2005 �berf�hrt
wurde. Die in diesem Kapitel pr�sentierten Sozialhilfedaten wurden nach dem bis
Ende 2004 geltenden Bundessozialhilfegesetz (BSHG) erhoben. Dementsprechend,
beziehen sich die folgenden allgemeinen Anmerkungen auf den seinerzeit g�ltigen
Rechtsstand.

Die Sozialhilfe hat die Funktion, in Not geratenen Menschen ohne anderweitige Unter-
st�tzung eine der Menschenw�rde entsprechende Lebensf�hrung zu ermçglichen.
Sie wird, sofern die im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) aufgef�hrten Anspruchs-
voraussetzungen erf�llt sind, »nachrangig« zur Deckung eines individuellen Bedarfs
gew�hrt, mit dem Ziel der Hilfe zur Selbsthilfe. »Nachrangig« bedeutet, dass die So-
zialhilfe als »Netz unter dem sozialen Netz« nur dann eingreift, wenn die betroffenen
Personen nicht in der Lage sind, sich aus eigener Kraft zu helfen, oder wenn die
erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere Angehçrigen oder von Tr�gern
anderer Sozialleistungen, erbracht wird. Asylbewerberinnen und Asylbewerber und
abgelehnte Bewerber, die zur Ausreise verpflichtet sind, sowie geduldete Ausl�nde-
rinnen und Ausl�nder erhalten seit November 1993 anstelle der Sozialhilfe Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Je nach Art der vorliegenden Notlage unterscheidet man in der Sozialhilfe zwei Haupt-
hilfearten. Personen, die ihren Bedarf an Nahrung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat usw.
nicht ausreichend decken kçnnen, haben Anspruch auf »Hilfe zum Lebensunterhalt«.
In außergewçhnlichen Bedarfssituationen, bedingt durch gesundheitliche oder soziale
Beeintr�chtigungen, wird »Hilfe in besonderen Lebenslagen« gew�hrt. Als spezielle
Hilfen kommen dabei u.a. die Hilfe zur Pflege, die Eingliederungshilfe f�r behinderte
Menschen oder die Hilfe bei Krankheit in Frage.

Seit In-Kraft-Treten des Bundessozialhilfegesetzes im Juni 1962 ist insbesondere die
Zahl der Empf�ngerinnen und Empf�nger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
außerhalb von Einrichtungen, der so genannten »Sozialhilfe im engeren Sinne« deut-
lich angestiegen. Im Folgenden werden die Empf�ngerinnen und Empf�nger von
Sozialhilfe im engeren Sinne kurz »Sozialhilfeempf�nger« genannt. Die zeitliche Ent-
wicklung verlief nicht kontinuierlich: W�hrend der 1960er-Jahre gab es im fr�he-
ren Bundesgebiet bei nur unwesentlichen Ver�nderungen rund eine halbe Million
Sozialhilfeempf�nger. Mit Beginn der 1970er-Jahre setzte dann ein erster Anstieg ein,
der bis 1977 andauerte. Nach einer kurzen Periode der Beruhigung folgte Anfang der
1980er-Jahre eine zweite Anstiegsphase: 1982 gab es erstmals mehr als eine Million
Sozialhilfeempf�nger; im Jahr 1991 wurde dann die Zwei-Millionen-Marke erreicht.
Ausschlaggebend hierf�r war auch die Einbeziehung der neuen L�nder und von
Berlin-Ost, wodurch sich die Zahl der Sozialhilfeempf�nger zum Jahresende 1991
zus�tzlich um 217000 Personen erhçhte. Der deutliche R�ckgang der Bezieherzahl
im Jahr 1994 ist auf die Einf�hrung des Asylbewerberleistungsgesetzes zur�ckzu-
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f�hren. Rund 450000 Personen fielen aus dem Sozialhilfebezug heraus. Grundlage
ihrer Anspr�che war forthin das neue Asylbewerberleistungsrecht. In den darauf fol-
genden Jahren stieg die Zahl der Sozialhilfebezieher dann wieder an und erreichte
1997 mit 2,89 Mill. Personen einen vorl�ufigen Hçchststand. In den Jahren 1998 bis
2000 war ein R�ckgang der Empf�ngerzahlen zu verzeichnen, seit dem Berichts-
jahr 2001 stieg die Zahl der Sozialhilfebezieher aber wieder kontinuierlich an und
erreichte zum Jahresende 2004 einen neuen Hçchststand.

Ende 2004 erhielten 2,91 Mill. Menschen (+3,3 % gegen�ber 2003) in 1,46 Mill. Haus-
halten Sozialhilfe. Die Zahl der Sozialhilfeempf�ngerinnen und -empf�nger mit deut-
schem Pass belief sich auf 2,28 Mill., die derjenigen mit einer ausl�ndischen Staats-
angehçrigkeit auf 635000.

55 % aller Empf�nger/-innen von Sozialhilfe waren Frauen. Kinder sind relativ h�ufig
unter den Sozialhilfebeziehern anzutreffen. So waren 38 % derjenigen, die Sozialhilfe
bezogen, Kinder und Jugendliche im Alter unter 18 Jahren. Die vergleichsweise hohe
Inanspruchnahme der Sozialhilfe durch jungeMenschen wird auch anhand der Sozial-
hilfequote (Zahl der Hilfebezieher je 1000 Einwohner) deutlich. W�hrend Ende 2004
von 1000 Einwohnern 35 Personen Sozialhilfe bekamen, waren es bei den unter
18-J�hrigen 75 je 1000 Einwohner und damit mehr als doppelt so viele.

Unter den 1,46 Mill. Haushalten, die Sozialhilfe bezogen, waren 574000 Ein-Per-
sonen-Haushalte; dar�ber hinaus gab es rund 166000 Ehepaare mit Kindern und
98000 Ehepaare ohne Kinder. Besonders h�ufig erhielten allein erziehende Frauen
(360000) Sozialhilfe.

Abb. 4: Empf�nger/-innen von Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung am 31. 1. 2004
in Prozent



Die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen wird im Wesent-
lichen in Form von Regels�tzen, ggf. Mehrbedarfszuschl�gen, und durch die �ber-
nahme der Unterkunftskosten einschließlich der Heizkosten gew�hrt; dar�ber hinaus
kçnnen auch Beitr�ge zur Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Alterssiche-
rung �bernommen werden. Die Summe der Bedarfspositionen f�r den Haushalts-
vorstand und dessen Haushaltsangehçrige ergibt den Bruttobedarf eines Haushalts.
Zieht man hiervon das angerechnete Einkommen – in vielen F�llen handelt es sich
dabei um vorrangige Sozialleistungen – ab, erh�lt man den tats�chlich ausbezahlten
Nettoanspruch. Im Durchschnitt hatte ein Sozialhilfehaushalt 2004 einen monatlichen
Bruttobedarf von 876 Euro, wovon allein rund ein Drittel auf die Kaltmiete entfiel. Unter
Ber�cksichtigung des angerechneten Einkommens in Hçhe von durchschnittlich
471 Euro wurden pro Haushalt im Schnitt 405 Euro, also knapp die H�lfte des rech-
nerischen Bruttobedarfs, monatlich ausgezahlt. Mit zunehmender Haushaltsgrçße

Tab. 8: Empf�nger/-innen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
außerhalb von Einrichtungen am Jahresende 2004

Alter von … bis
unter … Jahren

Insgesamt Je 1000
Einwohner1

M�nnlich Weiblich

unter 7 515210 99 265882 249328
7–18 603650 63 308123 295527
18–25 335531 50 130871 204660
25–50 1046280 35 420743 625537
50–60 237741 24 111182 126559
60–70 123370 12 62925 60445
70 und �lter 48444 5 14666 33778
Insgesamt 2910226 35 1314392 1595834

1 Bevçlkerungsstand: 31.12.2004.

wird tendenziell ein geringerer Anteil des Bruttobedarfs netto als Sozialhilfe aus-
gezahlt. Das liegt daran, dass grçßere Haushalte h�ufig �ber anrechenbare Einkom-
men wie Kindergeld oder Unterhaltsleistungen verf�gen. So erhielten allein stehende
M�nner im Durchschnitt 63 % ihres Bruttobedarfs ausgezahlt, Ehepaare mit zwei
Kindern dagegen 37 %.

1,52 Mill. Menschen erhielten nach vorl�ufigen Ergebnissen im Laufe des Jahres
2004 Hilfe in besonderen Lebenslagen. Der Anteil der deutschen Empf�ngerinnen
und Empf�nger betrug 83 %, der Frauenanteil belief sich auf 49 %. Am h�ufigs-
ten wurden Leistungen der Eingliederungshilfe f�r behinderte Menschen (41 % der
F�lle) gew�hrt, gefolgt von der Hilfe bei Krankheit (39 %) sowie der Hilfe zur Pfle-
ge (22 %). Empf�nger/-innen mehrerer verschiedener Hilfen werden dabei bei jeder
Hilfeart gez�hlt.

23,0 Mrd. Euro wurden 2004 in Deutschland f�r Gesamtleistungen nach dem Bun-
dessozialhilfegesetz netto, d.h. abz�glich der Einnahmen der Sozialhilfetr�ger, aus-
gegeben. Das waren 1,8 % mehr als im Vorjahr. Von den Sozialhilfeausgaben ent-
fielen 8,8 Mrd. Euro (+0,8 % gegen�ber 2003) auf die Hilfe zum Lebensunterhalt,
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14,2 Mrd. Euro (+2,4 %) wurden f�r Maßnahmen der Hilfe in besonderen Lebens-
lagen aufgewendet. Bei Letzteren sind insbesondere die Ausgaben f�r Leistungen
zur Eingliederung behinderter Menschen mit 9,9 Mrd. Euro (+3,6 %) und die Leistun-
gen im Rahmen der Hilfe zur Pflege mit 2,5 Mrd. Euro (+3,8 %) von Bedeutung.

Das stufenweise Einsetzen der gesetzlichen Pflegeversicherungsleistungen hatte zur
Folge, dass die Ausgaben f�r die Hilfe zur Pflege in zunehmendem Maße zur�ck-
gegangen sind. W�hrend 1995 hierf�r netto 6,3 Mrd. Euro ausgegeben wurden, waren

Tab. 9: Haushalte von Empf�ngern/-innen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
außerhalb von Einrichtungen am Jahresende 2004
nach Haushaltstyp und monatlichen Zahlbetr�gen1

Haushaltstyp Insgesamt Brutto-
bedarf

Darunter
Brutto-
kaltmiete

Ange-
rechnetes
Einkom-
men

Netto-
anspruch

Anteil
Netto-

anspruch
am Brut-
tobedarf

Monatlicher Durchschnitt in EUR %

Haushalte insgesamt 1459811 876 302 471 405 46,3
darunter
Ehepaare ohne Kinder 97975 936 334 515 421 45,0
Ehepaare mit Kindern2 165594 1437 450 898 539 37,5
mit einem Kind 65863 1173 391 658 515 43,9
mit 2 Kindern 54802 1416 447 886 530 37,4
mit 3 und mehr Kindern 44929 1850 540 1264 586 31,7

Ein-Personen-Haushalte 573656 599 246 255 344 57,4
m�nnlich 306878 576 232 214 363 62,9
weiblich 266778 626 262 303 323 51,6

Allein erziehende Frauen
mit Kindern1 360111 1144 372 659 486 42,4
mit einem Kind 199615 956 333 507 448 46,9
mit 2 Kindern 110876 1262 398 758 504 39,9
mit 3 und mehr Kindern 49620 1642 473 1047 596 36,3

1 Aufgrund eines Softwarefehlers wurden von einzelnen Berichtsstellen f�r den durchschnittlichen mo-
natlichen Bruttobedarf sowie den durchschnittlichen monatlichen Nettoanspruch unter bestimmten
Voraussetzungen teilweise geringf�gig �berhçhte Werte geliefert.

2 Kinder unter 18 Jahren.

es im Jahr 1996 nur noch 4,8 Mrd. Euro und im Jahr 2004 lediglich 2,5 Mrd. Euro. Die
Nettoausgaben der Hilfe zur Pflege haben sich damit gegen�ber 1995 um fast zwei
Drittel verringert.

Am Jahresende 2004 erhielten in Deutschland rund 526000 Personen Leistungen der
bedarfsorientierten Grundsicherung. Das sind 87000 oder 19,9 % mehr Empf�nger
als Ende 2003. Die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung ist eine eigenst�ndige Sozialleistung, die – wie die Sozialhilfe – den grundle-
genden Bedarf f�r den Lebensunterhalt sicherstellt und nach dem Grundsicherungs-
gesetz (GSiG) seit dem 1. Januar 2003 beantragt werden kann. Diese Sozialleistung



kçnnen bei Bed�rftigkeit 18- bis 64-J�hrige, wenn sie dauerhaft voll erwerbsgemindert
sind, und bei Bed�rftigkeit Personen ab 65 Jahren in Anspruch nehmen.

Insgesamt wandten die Kommunen und die �berçrtlichen Tr�ger f�r Leistungen nach
dem Grundsicherungsgesetz im Jahr 2004 brutto rund 2,22 Milliarden Euro auf.
Netto – nach Abzug insbesondere von Erstattungen anderer Sozialleistungstr�ger –
verblieben 2,09 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Nettoausgaben
damit um 55,2 % gestiegen.

Mçgliche Ursache f�r den Anstieg war das fortschreitende Abarbeiten der Grund-
sicherungsantr�ge, die im ersten Jahr nach In-Kraft-Treten des Grundsicherungs-

Tab. 10: Empf�nger/-innen von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach
Geschlecht und Hilfearten1 im Laufe des Jahres 2004
(vorl�ufiges Ergebnis)

Hilfeart Insgesamt M�nner Frauen

Anzahl Anteil
an allen

Empf�nger/
-innen
%

Anzahl Anteil
an allen

Empf�nger/
-innen
%

Hilfe in besonderen
Lebenslagen insgesamt 1516173 765919 50,5 750254 49,5
Hilfe bei Krankheit2 597779 302758 50,6 295021 49,4
Hilfe zur Pflege zusammen 327890 102159 31,2 225731 68,8
Und zwar:
ambulant 88788 33858 38,1 54930 61,9
station�r 241726 69112 28,6 172614 71,4

Eingliederungshilfe
f�r behinderte Menschen 628672 376795 59,9 251877 40,1
Sonstige Hilfen 66925 37970 56,7 28955 43,3

1 Empf�nger/-innen mehrerer Hilfen werden bei jeder Hilfeart gez�hlt.
2 Einschl. Hilfe bei Sterilisation und zur Familienplanung, vorbeugende Hilfe, Hilfe bei Schwanger-

schaft und Mutterschaft.

gesetzes, also 2003, aus unterschiedlichen Gr�nden nicht bewilligt werden konn-
ten, sowie die fortschreitende Umstellung von bisheriger Sozialhilfe auf die neue
Sozialleistung.

Etwa 233000 Personen oder 44 % der Empf�nger waren zwischen 18 und 64 Jah-
ren alt und erhielten Leistungen der Grundsicherung wegen ihrer dauerhaft vol-
len Erwerbsminderung. Damit bezogen 0,5 % der Personen dieser Altersgruppe
Grundsicherungsleistungen. Diese Menschen werden auch k�nftig dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt voraussichtlich nicht mehr zur Verf�gung stehen. 293000 Perso-
nen oder 56 % der Empf�nger waren bereits im Rentenalter, das entspricht 1,9 %
aller Menschen ab 65 Jahren.

Rund 309000 oder 59 % der Hilfeempf�nger waren Frauen, 217000 M�nner. Damit
bezogen bundesweit 0,9 % der Frauen und 0,7 % der M�nner ab 18 Jahren Grund-
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sicherungsleistungen. Mit 144000 Personen war �ber ein Viertel der rund 526000
Empf�nger in station�ren Einrichtungen untergebracht, zum Beispiel in Pflege-
oder Altenheimen; knapp drei Viertel (382000 Personen) lebten außerhalb von sol-
chen Einrichtungen.

Regelleistungen zur Deckung des t�glichen Bedarfs nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz erhielten zum Jahresende 2004 insgesamt 230000 Menschen. Von ihnen
waren rund 59 % m�nnlich und 41 % weiblich. �ber die H�lfte der Leistungsemp-
f�nger (53 %) war j�nger als 25 Jahre. Das Durchschnittsalter aller Hilfebezieher be-
trug rund 25 Jahre. In der Mehrzahl kamen die Asylsuchenden aus Serbien und Mon-
tenegro, und zwar in 28 % der F�lle. Weitere 8 % der Asylbewerber hatten die
Staatsangehçrigkeit der T�rkei und fast 6 % die des Iraks.

Tab. 11: Ausgaben und Einnahmen nach Hilfearten

Hilfeart Bruttoausgaben der Sozialhilfe Nettoausgaben der Sozialhilfe
(Bruttoausgaben abz�glich

Einnahmen)

2003 2004 Ver�nde-
rung 2004
zu 2003
in %

2003 2004 Ver�nde-
rung 2004
zu 2003
in %

Mill. EUR Mill. EUR

Hilfe zum Lebens-
unterhalt 9816,9 9980,7 + 1,7 8747,0 8815,6 + 0,8
Hilfe in besonderen
Lebenslagen 15773,3 16370,4 + 3,8 13822,3 14159,3 + 2,4
Hilfe zur Pflege 3005,0 3141,9 + 4,6 2420,4 2513,3 + 3,8
Eingliederungshilfe
f�r behinderte
Menschen 10929,9 11486,9 + 5,1 9599,8 9944,2 + 3,6

Hilfe bei Krankheit1 1486,9 1392,0 – 6,4 1469,6 1371,4 – 6,7
Sonstige Hilfen 351,6 349,6 – 0,5 332,6 330,4 – 0,7
Insgesamt 25590,2 26351,0 + 3,0 22569,3 22974,9 + 1,8

1 Einschl. Hilfe bei Sterilisation und zur Familienplanung. – Durch In-Kraft-Treten des Gesetzes zur
Modernisierung der Krankenversicherung (GMG, insb. § 264 SGB V) zum 1.1.2004 sind die Zahlen
der »Hilfe bei Krankheit« nicht mit den Vorjahresergebnissen vergleichbar.

Die Bruttoausgaben f�r Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz betrugen
im Jahr 2004 in Deutschland rund 1,31 Mrd. Euro und damit 9,2 %weniger als ein Jahr
zuvor. Der grçßte Teil dieses Betrages in Hçhe von 0,97 Mrd. Euro wurde zur Deckung
des t�glichen Bedarfs des berechtigten Personenkreises, d.h. f�r Unterkunft, Klei-
dung und Essen ausgegeben. F�r besondere Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (z.B. bei Krankheit, Schwangerschaft oder Geburt) in rund 87000 F�l-
len wurden ca. 0,34 Mrd. Euro bezahlt. Nach Abzug der Einnahmen von 85,9 Mill. Euro
betrugen im Jahr 2004 die Nettoausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
rund 1,22 Mrd. Euro.

Weitere Informationen zum Thema Sozialstruktur in Teil II, Kap. 16 bis 18.



9.11 Jugendhilfe

Die Jugendhilfe umfasst Maßnahmen und Einrichtungen, die die Entwicklung junger
Menschen fçrdern und ihrer Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
f�higen Menschen dienen. Zum breiten Spektrum des Jugendhilfeangebots gehç-
ren erzieherische Hilfen und Maßnahmen der Jugendarbeit mit ihren verschiedenen
Schwerpunkten, aber auch Einrichtungen wie Kinderg�rten, Heime f�r junge Men-
schen, Jugendzentren sowie Erziehungs- und Familienberatungsstellen.

Jugendhilfe wird zum Teil von gesellschaftlichen Gruppen und Verb�nden (den so
genannten »freien Tr�gern«) geleistet. Dabei reicht das Spektrum von zahlreichen
Selbsthilfegruppen �ber Vereine bis hin zu den Kirchen und den bundesweit orga-
nisierten Jugend- und Wohlfahrtsverb�nden. Auf der »çffentlichen« Seite werden die
Aufgaben der Jugendhilfe haupts�chlich von Kreisen und kreisfreien St�dten, genauer
von den dort eingerichteten Jugend�mtern, wahrgenommen. Im Jahr 2004 wurden
von der çffentlichen Hand insgesamt 20,7 Mrd. Euro f�r Jugendhilfe ausgegeben. Auf
die Fçrderung freier Tr�ger entfielen 31,4 % dieser Mittel. Die Finanzierung erfolgte zu
89,7 % aus Mitteln von Bund, L�ndern und kommunalen Gebietskçrperschaften, der
Rest wurde �ber Kosten- und Teilnehmerbeitr�ge sowie durch Geb�hren aufgebracht.

Ambulante erzieherische Hilfen werden �berwiegend als professionelle Unterst�tzung
bei der h�uslichen Erziehung des jungen Menschen gew�hrt, bei denen er in seiner
Familie verbleibt. Daneben gibt es die Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhau-
ses, bei denen die Erziehungsaufgabe geeigneten Personen oder einer Einrichtung
�bertragen wird. Zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gehçren auch die
Beratungen in Adoptionsverfahren, Pflegschaften und Vormundschaften sowie vor-
l�ufige Schutzmaßnahmen f�r Kinder und Jugendliche, worauf hier jedoch nicht n�her
eingegangen wird.

Im Laufe des Jahres 2004 wurden rund 349000 ambulante erzieherische Maßnahmen
beendet. Die Hilfearten wurden in sehr unterschiedlichem Umfang in Anspruch ge-
nommen. Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste wurden mit fast

Tab. 12: Ambulante erzieherische Hilfen 2004

Hilfeart Beendete Hilfen Am Jahresende
andauernde Hilfen

Institutionelle Beratung 304972 .
Erziehungs-/Familienberatung 272478 .
Jugendberatung 29713 .
Suchtberatung 2781 .
Betreuung einzelner junger Menschen 26082 24840
Erziehungsbeistandschaft 11962 13995
Betreuungshilfe 5334 4420
Soziale Gruppenarbeit 8786 6625
Sozialp�dagogische Familienhilfe 17774 27413
Insgesamt 327052 .
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305000 institutionellen Beratungen (87,4 %) mit Abstand am h�ufigsten in Anspruch
genommen. Die institutionelle Beratung soll Kindern, Jugendlichen, Eltern und ande-
ren Erziehungsberechtigten bei der Kl�rung und �berwindung individueller und fa-
milienbezogener Probleme sowie bei der Lçsung von Erziehungsfragen helfen.

Dar�ber hinaus wurden 26000 Maßnahmen (7,5 %) verschiedener Arten erzieheri-
scher Einzelbetreuung als Unterst�tzung durch Erziehungsbeist�nde oder Betreu-
ungshelfer bzw. in sozialer Gruppenarbeit durchgef�hrt. Erziehungsbeist�nde oder
Betreuungshelfer sollen die jungen Menschen bei der Bew�ltigung von Entwicklungs-
problemen mçglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterst�tzen. Die so-
ziale Gruppenarbeit dient der �berwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und
Verhaltensproblemen sowie dem Ein�ben von sozial akzeptierten Formen der Aus-
einandersetzung mit Gleichaltrigen.

Bei rund 17800 Familien konnte die sozialp�dagogische Familienhilfe (5,1 %) abge-
schlossen werden. Leistungen dieser Hilfeart kamen mindestens 36000 Kindern und
Jugendlichen zugute – mehr jungen Menschen, als von der Einzelbetreuung erreicht

Tab. 13: Begonnene Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses
f�r junge Menschen 2004

Unterbringungsform Insgesamt M�nnlich Weiblich

Insgesamt 47182 26945 20237
Erziehung in einer Tagesgruppe 7974 6001 1973
Vollzeitpflege in einer anderen Familie 10617 5317 5300
Heimerziehung; sonstige betreuteWohnform 26937 14629 12308
darunter in Heimen 22154 12418 9736
Intensive sozialp�dagogische Einzelbetreuung 1654 998 656

wurden. Die sozialp�dagogische Familienhilfe hat vor allem eine Verbesserung der
Situation der Kinder und Jugendlichen in der Familie zum Ziel. Sie umfasst die Unter-
st�tzung im gesamten Familienalltag, wie z.B. die Anleitung bei der Haushaltsf�hrung
und Ausgabenplanung oder die Integration der Familie in ihr soziales Umfeld.

Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses gehen den ambulanten Hilfeformen,
bei denen der junge Mensch in seinem Elternhaus verbleibt, nach. Das bedeutet, dass
nur wenn eine ambulante Hilfe nicht ausreicht, eine Fremdunterbringung außerhalb
des Elternhauses erfolgen soll. Im Jahr 2004 begann f�r 47200 junge Menschen eine
Hilfe zur Erziehung und zur Persçnlichkeitsentwicklung außerhalb des Elternhauses.
8000 Kinder und Jugendliche wurden in Tagesgruppen untergebracht; die �brigen
außerhalb des Elternhauses, die meisten von ihnen in einem Heim (22150 bzw.
56,0 %).

Zur erzieherischen Betreuung, f�r Jugendarbeit, Freizeitgestaltung und Beratungen
junger Menschen und ihrer Eltern standen am Jahresende 2002 (4-j�hrliche Erhe-
bung) fast 79000 Institutionen zur Verf�gung. Davon waren 76000 Einrichtungen im
engeren Sinne (96 %) mit einer Kapazit�t von gut 3,4 Mill. verf�gbaren Pl�tzen. Dar�-



ber hinaus waren 983 Behçrden, 1711 Gesch�ftsstellen freier Tr�ger und 316 Zusam-
menschl�sse von Tr�gern der Jugendhilfe in diesem Bereich t�tig.

In den Jugendhilfeinstitutionen waren 568250 Besch�ftigte t�tig, die meisten von ih-
nen Frauen (86 %). Von den Besch�ftigten arbeiteten 523150 in Einrichtungen und
45100 in Behçrden, Gesch�ftsstellen und Zusammenschl�ssen von Tr�gern. Grçßter
Arbeitgeber im Jugendhilfesektor waren die çffentlichen Tr�ger mit insgesamt rund
218000 Besch�ftigten, das sind 38,4 % aller in den Institutionen der Jugendhilfe T�-
tigen. Es folgten mit einem Anteil von 34,4 % die kirchlichen Tr�ger sowie die anderen
Tr�ger der freien Jugendhilfe mit 25,6 %.

Von den 76000 Einrichtungen �berwogen mit 62 % die Kindertageseinrichtungen, zu
denen 798 Krippen, 27830 Kinderg�rten, 3469 Horte und 15182 Tageseinrichtungen
mit alterseinheitlichen bzw. mit altersgemischten Gruppen z�hlten. Bei 62,8 % aller
Kindertageseinrichtungen handelte es sich um Ganztagseinrichtungen, jedoch boten
nur vier von zehn Kinderg�rten Ganztagspl�tze an. F�r die fast 2,8 Mill. Kinder von
3 bis unter 6 1/2 Jahren standen 2002 rund 2,5 Mill. Kindergartenpl�tze zur Verf�gung.
Damit bestand f�r neun von zehn Kindern dieses Alters die Mçglichkeit eines Kinder-
gartenbesuchs.
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